
Demokratie 

„Mit welchem Recht gestalten
Konzerne unsere Gesellschaft?“

Eine Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger erarbeitete eine „Charta der Digitalen
Grundrechte der Europäischen Union“ und übergab diese am 5. Dezember 2016 in Brüssel
den Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Eine der Initiatorinnen erläutert die
Hintergründe und die Ziele dieser Aktion – und wie es nun weitergeht. 

Interview mit Yvonne Hofstetter 

Rest der Welt. Das gilt etwa für die 
EU-Datenschutzgrundverordnung. 
Nirgendwo auf dem Globus gibt 
es ein vergleichbares Gesetz zum 
Schutz der Privatsphäre der Bürger 
im Internet. In den USA dominieren 
quasi monopolistische Konzerne. 
Sie verfolgen ihre eigenen Interes-
sen, streben danach, ihren Profi t zu 
vergrößern und ihre Machtposition 
auszubauen. China dagegen ist auf 
dem Weg in eine Technokratie. Die 
Digitalisierung dient der Regierung 
zur Sicherung und zum Ausbau 
ihrer Macht sowie zur Stärkung 
ihres autoritären Zentralstaates. In 

Europa dagegen sind Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit noch stark 
ausgeprägt und in der Gesellschaft 

verwurzelt. Wenn auf dieser Welt 
digitale Grundrechte durchgesetzt 
werden können, dann wohl zuerst 
bei uns in Europa.

Wie sieht die Digitalisierung in 
China genau aus?

Dort werden von den Bürger 
rund um die Uhr sämtliche Daten 
gesammelt und ausgewertet. Sämt-
liche Online-Daten, die der Staat er-
fassen kann: über Smartphones, Fit-
nessarmbänder und andere Geräte. 
Aus diesen Daten wird ein Ranking 
erstellt. Das hat dann eine konkrete 
Rückkopplung auf den Alltag: Gu-
tes Verhalten wird belohnt, bringt 
Vorteile, schlechtes Verhalten wird 
bestraft, bringt Nachteile. Ein „gu-
ter“ Bürger darf eine Auslandsreise 

machen, bekommt den Staatsjob 
oder die Erlaubnis für ein zweites 
Kind. Und was passiert mit dem 
„schlechten“ Bürger? Jeder Selek-
tionsmechanismus, der zwischen 
berechtigten und unberechtigten 

„Wenn auf dieser Welt digitale
Grundrechte durchgesetzt werden können, 

dann wohl zuerst bei uns in Europa.“ 

ÖkologiePolitik: Frau Hofstetter, wo-
zu braucht es eine „Charta der Digi-
talen Grundrechte“?

Yvonne Hofstetter: Wir haben 
zwar in Europa die bürgerlichen 
Grundrechte defi niert, aber die 
müssen heute in unserer zuneh-
mend digitalisierten Gesellschaft 
ausgelegt und konkreter formuliert 

werden. Und natürlich wollen wir 
mit der Charta auch eine breite öf-
fentliche Debatte über die Zukunft 
der digitalen Gesellschaft auslösen. 
Und über die Frage, wie man sie 
politisch gestalten kann. Der Text, 
den wir den Abgeordneten des Eu-
ropäischen Parlaments übergaben, 
versteht sich deshalb auch nicht als 
Endfassung, sondern als ein erster 
Entwurf. Als ein Entwurf, dessen 
inhaltliche Qualität durch eine rege 
Diskussion und durch neue Anre-
gungen reifen soll. Da kann es dann 
durchaus um jedes einzelne Wort 
gehen. 

Wie haben die Abgeordneten auf 
die Charta reagiert?

Deutschland ist nicht das ein-
zige Land in der Europäischen 
Union, das bestrebt ist, die Grund-
rechte in der digitalen Gesellschaft 
zu stärken. Italien und Frankreich 
denken auch darüber nach, außer-
halb der EU hat Brasilien einen 
Entwurf vorgelegt. Die Reaktionen 
auf den deutschen Diskussions-

entwurf waren sehr geteilt. Es gab 
Äußerungen von „Das brauchen 
wir nicht!“ bis „Das ist Stasi 2.0!“. 
Ich stelle immer wieder zweierlei 
fest: Erstens, dass der Gesetzgeber 
nur ungern regulieren will, weil er 
glaubt, dies behindere das Wirt-
schaftswachstum. Und zweitens, 
dass unsere Gesellschaft mit ei-
nem Verlust an Wahrheit zu kämp-
fen hat. Wieso ist jemand, der die 
Grundrechte der Bürger stärken 
will, „Stasi 2.0“? Gerade das Ge-
genteil ist doch der Fall! Der größte 
Aufreger war aber wohl die Über-
schrift des Entwurfs. 

Warum wählten Sie die Europäi-
sche Ebene?

Zum einen, weil wir Initiato-
rinnen und Initiatoren hier leben. 
Zum anderen aber, weil Europa 
hier ein Vorreiter sein kann und 
auch sein sollte, ein Vorbild für den 

Yvonne Hofstetter, Jahrgang 1966, 
studierte Jura und ist seit 1999 in der IT-
Branche tätig, seit 2009 als Geschäfts-
führerin eines Unternehmens für Künstli-
che Intelligenz. Seit Langem beschäftigt 
sie sich auch mit den Risiken der Digitali-
sierung für unsere Gesellschaft. Ihr Buch 
„Das Ende der Demokratie“ wurde auf 
der Frankfurter Buchmesse 2017 mit 
dem International Book Award als bestes 
deutsches Wirtschaftsbuch ausgezeichnet. 

www.yvonnehofstetter.de 

„Die Gestaltung der Gesellschaft
muss dem Gemeinwohl dienen, nicht den

Profi tinteressen von Konzernen.“
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„Die Einzigen, die unsere Gesellschaft 
aktiv gestalten dürfen, sind die Bürger selbst.  

Und die von ihnen gewählten Politiker.“ 

Menschen, zwischen wertvollen 
und wertlosen Menschen unter-
scheidet, führt in ein Zeitalter der 
Barbarei – wir kennen das aus unse-
rer eigenen Vergangenheit. Ein ähn-
liches Ranking-System etabliert sich 
allerdings aktuell auch in den USA. 
Die Chicagoer Polizei beispielswei-
se wertet die Daten ihrer Bürger 
aus: die Musik, die sie hören, die 
Stadtteile, in die sie gehen, und an-

dere Indikatoren. Ein Algorithmus 
errechnet die Wahrscheinlichkeit, 
mit der jede Person eine Straftat 
begeht. Und nur aufgrund dieser 
errechneten Wahrscheinlichkeit übt 
die Polizei dann starken Druck auf 
diese Personen aus. Wie gesagt: nur 
aufgrund einer von einem Algorith-
mus errechneten Wahrscheinlich-
keit, nicht aufgrund einer tatsäch-
lich begangenen oder zumindest 
geplanten Straftat. Das widerspricht 
völlig unserem eigenen Verständnis 
von Rechtsstaatlichkeit. Sehr gut 

zeigt diese Polizeipraxis übrigens 
der 2017 veröffentlichte Dokumen-
tarfilm „Pre-Crime“. Den sollte sich 
jeder unbedingt anschauen!

Dominierend sind in den USA 
aber die großen IT-Konzerne. Die 
preisen ihr Tun oft auch mit Visionen 
einer besseren Gesellschaft.

Die Visionen, die da vor allem 
von den Silicon-Valley-Konzernen 
verbreitet werden, muss man sich 

schon genauer anschauen. Der 
Mensch wird meist als sehr unvoll-
kommenes Wesen angesehen, das es 
mittels digitaler Technik zu verbes-
sern gilt. Mit klassischem Huma-
nismus hat das nichts mehr zu tun. 
Es geht hier um eine Perfektionie-
rung im Sinne der Konzerne: Der 
Mensch soll leistungsfähiger und 
angepasster werden, nicht freier und 
vernünftiger. Mit welchem Recht 
gestalten Konzerne unsere Gesell-
schaft? Die Gestaltung der Gesell-
schaft ist Auftrag an den Gesetz-
geber und muss dem Gemeinwohl 
dienen und nicht den Profitinteres-
sen von Konzernen. Die Einzigen, 
die unsere Gesellschaft aktiv gestal-
ten dürfen, sind die Bürger selbst. 
Und die von ihnen gewählten Poli-
tiker. Es kann nicht hingenommen 
werden, dass global operierende 
Technologie-Konzerne ins Uhrwerk 
der Gesellschaft eingreifen, ohne zu 
wissen, was sie tun, und dabei die 
Grundrechte der Bürger massiv ver-
letzen. Unsere demokratischen Ver-
fassungen sind darauf nicht richtig 
vorbereitet. Es ist Aufgabe des Ge-
setzgebers, dies zu berichtigen. Das 
Gesetz muss für die neuen Heraus-
forderungen, die die Digitalisierung 

mit sich bringt, konkretisiert wer-
den. Er darf hier keine rechtsfreien 
Räume dulden, sondern muss klare 
Grenzen setzen.

Manche erhoffen sich von der 
durch die Digitalisierung ermöglich-
ten Transparenz positive Effekte. 

Ich nicht! Damit wende ich mich 
ganz entschieden gegen einen star-
ken Trend. Wir haben inzwischen 
ja schon eine ganze Transparenz-
Industrie errichtet. Aber wie Hil-
degard von Bingen so schön sagte: 
„Der Mensch soll nicht alles wis-
sen.“ Ohne Geheimnisse kann sich 
unsere Persönlichkeit nicht positiv 
entwickeln. Und wenn ich nicht 
alles über meinen Mitmenschen 
weiß, dann kann ich besser mit ihm 
in Frieden leben. Diskretion ist eine 
Voraussetzung für den Frieden un-
ter den Menschen. 

Frau Hofstetter, herzlichen Dank 
für das interessante Gespräch.         n
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